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KORRIGENDUM 2 ZUM ÜBERMITTLUNGSVERMERK 

des Präsidiums 

für den Konvent 

Betr.: Entwurf der Verfassung, Band II 
− Textentwürfe für die Teile II, III und IV 

 

1. Artikel III-163 auf Seite 41 erhält folgende Fassung: 

 

Artikel III-163 
(ex-Artikel 12: [Einwanderung]) 

 

(1)  Die Union entwickelt eine gemeinsame Einwanderungspolitik, die in allen Phasen eine 

effiziente Steuerung von Migrationsströmen, eine angemessene Behandlung von Drittstaatsange-

hörigen, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, sowie eine Prävention und verstärkte 

Bekämpfung von illegaler Einwanderung und Menschenhandel gewährleisten soll. 

 

(2)  Zu diesem Zweck erlassen das Europäische Parlament und der Rat nach dem Gesetz-

gebungsverfahren werden durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze Maßnahmen in 

folgenden Bereichen festgelegt: 
 

a) Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen sowie Normen für die Erteilung von Visa für einen 

langfristigen Aufenthalt und Aufenthaltstiteln, einschließlich solcher zur Familienzusammen-

führung, durch die Mitgliedstaaten; 

 

b) Festlegung der Rechte von Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat 

aufhalten, einschließlich der Bedingungen, unter denen sie sich in den anderen Mitglied-

staaten frei bewegen und aufhalten dürfen; 

c) illegale Einwanderung und illegaler Aufenthalt, einschließlich Abschiebung und der Rück-

führung solcher Personen, die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten; 

 
d) Bekämpfung des Menschenhandels, insbesondere des Handels mit Frauen und Minder-

jährigen. 
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(3)  Die Union kann Abkommen mit Drittländern schließen, deren Ziel eine Rückübernahme 

illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger in ihr Ursprungs- oder Herkunftsland ist. 

 

(4)  Das Europäische Parlament und der Rat können nach dem Gesetzgebungsverfahren 

Durch Europäische Gesetze und oder Rahmengesetze können unter Ausschluss jeglicher 
Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Maßnahmen 
festgelegt werden erlassen, mit denen ein Tätigwerden der Mitgliedstaaten gefördert und unter-

stützt wird, das der Integration der Drittstaatsangehörigen dient, die sich rechtmäßig in ihrem 

Hoheitsgebiet aufhalten. 

 

2. Artikel III-230 auf Seite 81 erhält folgende Fassung: 
 

Artikel III-230 (ex-Artikel 193) 
 

Das Europäische Parlament kann bei der Erfüllung seiner Aufgaben auf Antrag eines Viertels seiner 

Mitglieder die Einsetzung eines nichtständigen Untersuchungsausschusses beschließen, der unbe-

schadet der Befugnisse, die in der Verfassung anderen Organen oder Institutionen übertragen sind, 

behauptete Verstöße gegen das Unionsrecht oder Missstände bei der Anwendung desselben prüft; 

dies gilt nicht, wenn ein Gericht mit den behaupteten Sachverhalten befasst ist, solange das 

Gerichtsverfahren nicht abgeschlossen ist. 

 

Mit der Vorlage seines Berichts hört der nichtständige Untersuchungsausschuss auf zu bestehen. 

 

Die Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungsrechts werden in einem Europäischen Gesetz des 

Europäischen Parlaments, das dieses von sich aus erlässt, festgelegt. Das Europäische Parlament 

beschließt mit Zustimmung des Rates und der Kommission. 

 

 

 

____________________ 

 


